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Drs. AR 87/2008 

 

Standards für die Gestaltung des Verhältnisses von Systemakkreditierung 

und Beratungsdienstleistungen 

(Beschluss des Akkreditierungsrates vom 31.10.2008) 

 

Die unvoreingenommene Begutachtung und Entscheidung sind neben der Professionalität 

der Agenturen und größtmöglicher Transparenz die wichtigsten Voraussetzungen für Ver-

lässlichkeit und Unabhängigkeit der Akkreditierungsverfahren. Vereinbarungen wie die 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area 

oder der Code of Good Practice for the Members of the European Consortium for Accredi-

tation in Higher Education haben die Unvoreingenommenheit und die Vermeidung von In-

teressenkonflikten daher zum international anerkannten Prinzip für Qualitätssicherung er-

hoben. 

 
Die Einführung und Ausgestaltung der Systemakkreditierung als neuer Akkreditierungs-

form und die erheblichen Folgen einer Erteilung oder Verweigerung der Systemakkreditie-

rung verlangen das größtmögliche Maß an Objektivität. Der Akkreditierungsrat misst da-

her der Gewährleistung der Unvoreingenommenheit aller am Begutachtungs- und Ent-

scheidungsverfahren beteiligten Institutionen und Personen höchsten Stellenwert bei. Ne-

ben der Vermeidung individuell bedingter Voreingenommenheit aufgrund persönlicher Be-

ziehungen kommt dabei der Vermeidung institutionell bedingter Voreingenommenheit be-

sondere Bedeutung zu, um Interessenkonflikte und den Verdacht der Parteilichkeit von 

vornherein auszuschließen.  

 

Zur Sicherung der Unvoreingenommenheit in der Systemakkreditierung und damit zur 

dauerhaften Sicherung des Vertrauens in die Qualität des Siegels des Akkreditierungsra-

tes  legt der Akkreditierungsrat daher fest: 

 

1. Die Tätigkeit einer Akkreditierungsagentur in einem Verfahren der Systemakkredi-

tierung ist unvereinbar mit einer vorhergehenden oder aktuellen Tätigkeit außer-

halb der Systemakkreditierung, die beratend oder anderweitig unterstützend den 
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Aufbau oder die Einführung des zu akkreditierenden internen Qualitätssicherungs-

systems an derselben Hochschule zum Gegenstand hatte oder hat. 

 

Diese Unvereinbarkeit schließt Organisationen ein, die mit der Akkreditierungs-

agentur juristisch, institutionell, organisatorisch, finanziell oder personell verbun-

den sind. 

 

2. Die Tätigkeit als Gutachter in einem Verfahren der Systemakkreditierung ist un-

vereinbar mit einer vorhergehenden oder aktuellen Tätigkeit außerhalb der Sys-

temakkreditierung, die beratend oder anderweitig unterstützend den Aufbau oder 

die Einführung des zu akkreditierenden Qualitätssicherungssystems an derselben 

Hochschule zum Gegenstand hat. 

 


